
Andere Verfahrensbeteiligte: Bundesverband Internationaler
Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche
Post AG, Bundesrepublik Deutschland

Anträge der Rechtsmittelführerin

— Das angefochtene Urteil zur Gänze aufzuheben.

— Gemäß Art. 61 der Satzung des Gerichtshofs festzustellen,
dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass die Entschei-
dung gegen Artikel 87 Absatz 1 EG verstößt, und die Klage
dementsprechend abzuweisen. Hilfsweise beantragt die Kom-
mission, die Sache an das Gericht erster Instanz zurückzu-
verweisen.

— Die Klägerin zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Rechtsmittelgegnerin ist die Deutsche Post AG (DPAG), ein auf
dem Gebiet der Postdienstleistungen international tätiges Groß-
unternehmen, das beträchtliche Ausgleichszahlungen aus staatli-
chen Mitteln erhalten habe. In einer separaten Entscheidung
nach Artikel 82 EG aus dem Jahr 2002, die nicht angefochten
worden sei, habe die Kommission festgestellt, dass die DPAG
ihre marktbeherrschende Stellung durch nicht Kosten deckende
Preise auf dem Paketmarkt missbraucht habe. Da die DPAG in
dem betreffenden Zeitraum überall Verluste gemacht habe, habe
diese aggressive Preispolitik nur mit den Mitteln finanziert wer-
den können, die das Unternehmen als Finanzausgleich erhalten
habe.

Bei dem vorliegenden Rechtsmittel gehe es zentral um die Frage,
welche Analysemethode die Kommission unter den besonderen
Umständen des vorliegenden Falls anwenden durfte, um das
Vorliegen einer illegalen Beihilfe an die DPAG festzustellen.

Nach der vom Gericht erster Instanz im angefochtenen Urteil
bevorzugten Methode müssten alle mit den gemeinwirtschaftli-
chen Pflichten verbundenen Kosten und Einnahmen des Unter-
nehmens im Bezugszeitraum darauf hin geprüft werden, ob das
Unternehmen vom Staat einen überhöhten Finanzausgleich
erhalten habe. Liege eine solche Überkompensation vor, könne
daraus geschlossen werden, dass diese Mittel auch zur Finanzie-
rung der unlauteren Preispolitik im benachbarten Markt der
Haus-zu-Haus Paketdienste verwenden worden seien.

Nach der Methode, die in der Entscheidung angewandt worden
sei, würden die durch die unlauterere Preispolitik entstandenen
Fehlbeträge im benachbarten Markt ermittelt und es werde fest-
gestellt, ob diese Fehlbeträge mit staatlichen Mitteln ausgeglichen
worden sind oder nicht. Werde ein solcher Ausgleich festgestellt
und gebe es keine andere Finanzierungsquelle (in Form von
Eigenmitteln des Unternehmens), wäre daraus zu schließen, dass
staatliche Mittel zur Finanzierung der unlauteren Preispolitik im
benachbarten Markt der Haus-zu-Haus Paketdienste verwendet
worden seien.

Die Kommission hält die in ihrer Entscheidung herangezogene
Methode für rechtens. Mit ihrer Hilfe lasse sich anhand einer

logischen Argumentationskette, die auch die Annahme ein-
schließe, dass Geld schließlich irgendwo herkommen müsse, auf
das Vorliegen einer unrechtmäßigen staatlichen Beihilfe schlie-
ßen. Weder die Argumentationskette noch die ihr zugrunde lie-
genden Tatsachen würden in dem angefochtenen Urteil in
Abrede gestellt. Dennoch gehe das Gericht erster Instanz im
angefochtenen Urteil ohne weitere Erklärung von der Auffassung
aus, dass nur die erste Methode in Betracht komme.

Die Kommission macht folgende Rechtsmittelgründe geltend: Es
liege insoweit ein Verstoß gegen Artikel 87 Absatz 1 und Artikel
86 Absatz 2 EG vor, als diese Bestimmungen in dem angefoch-
tenen Urteil in dem Sinn fehlerhaft ausgelegt worden seien, dass
sie eine im angefochtenen Urteil ansonsten nicht beanstandete
Methode ausschlössen, die es ermögliche, auf der Grundlage
einer logischen, stichhaltigen Argumentation auf das Vorliegen
einer mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren staatlichen
Beihilfe zu schließen. Des Weiteren beruft sich die Kommission
auf die Unzuständigkeit des Gerichts erster Instanz und auf eine
Verletzung von Artikel 230 EG, soweit das Gericht erster
Instanz seine Zuständigkeit überschritten habe und über die in
Artikel 230 EG vorgesehene Nachprüfungsbefugnis hinausge-
gangen sei, sowie auf Artikel 36 der Satzung des Gerichtshofs,
soweit das Gericht erster Instanz es versäumt habe, die Unrecht-
mäßigkeit der in der Entscheidung herangezogenen Methode zu
begründen.

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice
(Chancery Division) (Vereinigtes Königreich), eingereicht
am 17. September 2008 — The Football Association
Premier League Ltd, Netmed Hellas SA, Multichoice Hellas
SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm
Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip

George Charles Houghton, Derek Owen
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Vorlagefragen

A. Zur Auslegung der Richtlinie 98/84/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. November
1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontroll-
ierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten (1)

1. Illegale Vorrichtung

a) Wird eine Zugangskontrollvorrichtung, wenn sie von einem
Diensteanbieter oder mit dessen Zustimmung hergestellt und
mit der Auflage einer beschränkten Erlaubnis dahin gehend
verkauft wird, dass die Vorrichtung nur verwendet werden
darf, um unter bestimmten Umständen Zugang zu dem
geschützten Dienst zu erhalten, zu einer „illegalen Vorrich-
tung“ im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Richtlinie 98/84/EG,
wenn sie verwendet wird, um Zugang zu diesem geschützten
Dienst an einem Ort, auf eine Weise oder durch eine Person
zu erlangen, die nicht von der Erlaubnis des Diensteanbieters
erfasst sind?

b) Was bedeutet „dazu bestimmt oder entsprechend angepasst“
im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Richtlinie?

2. Anspruch

Wenn ein erster Diensteanbieter Programminhalte in verschlüs-
selter Form an einen zweiten Diensteanbieter überträgt, der
diese Inhalte in zugangskontrollierter Form sendet:

Welche Faktoren sind zu berücksichtigen, um festzustellen, ob
die Interessen des ersten Anbieters eines geschützten Dienstes
im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 98/84/EG verletzt worden
sind?

Insbesondere:

Wenn ein erstes Unternehmen Programminhalte (die Bilder, Hin-
tergrundgeräusche und englischen Kommentar umfassen) in ver-
schlüsselter Form an ein zweites Unternehmen überträgt, das
seinerseits die Programminhalte (denen es sein Firmenzeichen
und bisweilen eine zusätzliche Wortkommentarspur hinzugefügt
hat) an die Allgemeinheit sendet:

a) Handelt es sich bei der Übertragung des ersten Unterneh-
mens um den geschützten Dienst der „Fernsehsendung“ im
Sinne von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 98/84/EG und Art.
1 Buchst. a der Richtlinie 89/552/EWG (2)?

b) Muss das erste Unternehmen ein Fernsehveranstalter im
Sinne von Art. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/552/EWG sein,
damit davon ausgegangen werden kann, dass es den
geschützten Dienst der „Fernsehsendung“ im Sinne von Art.
2 Buchst. a erster Gedankenstrich der Richtlinie 98/84/EG
erbringt?

c) Ist Art. 5 der Richtlinie 98/84/EG so auszulegen, dass er dem
ersten Unternehmen einen zivilrechtlichen Anspruch in
Bezug auf illegale Vorrichtungen einräumt, die Zugang zu
dem Programm, wie es von dem zweiten Unternehmen
gesendet wird, ermöglichen, entweder

i) weil bei derartigen Vorrichtungen davon auszugehen ist,
dass sie über das Sendesignal einen Zugang zu dem eige-
nen Dienst des ersten Unternehmens ermöglichen, oder

ii) weil das erste Unternehmen der Anbieter eines geschütz-
ten Dienstes ist, dessen Interessen durch eine Zuwider-
handlung verletzt worden sind (weil derartige Vorrichtun-
gen einen unerlaubten Zugang zu dem geschützten Dienst
ermöglichen, den das zweite Unternehmen anbietet)?

d) Spielt es für die Antwort auf Buchst. c eine Rolle, ob der
erste und der zweite Diensteanbieter unterschiedliche Ent-
schlüsselungssysteme und Zugangskontrollvorrichtungen ver-
wenden?

3. Gewerbliche Zwecke

Bezieht sich „Besitz zu gewerblichen Zwecken“ in Art. 4 Buchst.
1 der Richtlinie nur auf den Besitz zum Zwecke des gewerbli-
chen Handelns mit illegalen Vorrichtungen (beispielsweise deren
Verkauf),

oder erstreckt sich diese Wendung auf den Besitz einer Vorrich-
tung durch einen Endnutzer im Rahmen einer geschäftlichen
Tätigkeit gleich welcher Art?

B. Zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft (3)

4. Vervielfältigungsrecht

Wenn Sequenzteile eines Films, eines musikalischen Werks oder
von Tonaufnahmen (in diesem Fall: Ausschnitte digitaler Video-
und Audioaufnahmen) (i) im Speicher eines Decoders oder (ii)
— im Fall eines Films –auf dem Fernsehbildschirm erzeugt wer-
den und das gesamte Werk vervielfältigt wird, falls die Sequenz-
teile in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, jedoch nur eine
begrenzte Zahl von Teilen zu einem bestimmten Zeitpunkt vor-
handen ist,

a) ist dann die Frage, ob diese Werke in ihrer Gesamtheit oder
zu einem Teil vervielfältigt worden sind, nach den Vorschrif-
ten des nationalen Urheberrechts hinsichtlich einer Verlet-
zungshandlung durch Vervielfältigung eines urheberrechtlich
geschützten Werks zu beurteilen oder ist dies eine Sache der
Auslegung von Art. 2 der Richtlinie 2001/29/EG?

b) Sofern dies eine Sache der Auslegung von Art. 2 der Richt-
linie 2001/29/EG ist: Sollte das nationale Gericht sämtliche
Teile jedes Werks in ihrer Gesamtheit oder lediglich die
begrenzte Zahl von Teilen in Betracht ziehen, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt vorhanden sind? Im Fall des Letzteren,
welchen Prüfungsmaßstab sollte das nationale Gericht dann
für die Frage anwenden, ob die Werke im Sinne dieses Arti-
kels teilweise vervielfältigt worden sind?

c) Erstreckt sich das Recht zur Vervielfältigung nach Art. 2 auf
das Erzeugen flüchtiger Bilder auf einem Fernsehbildschirm?
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5. Eigenständige wirtschaftliche Bedeutung

a) Sind flüchtige Vervielfältigungen eines Werks, die in einer
Satellitenfernsehen-Decoderbox oder am auf einem mit der
Decoderbox verbundenen Fernsehbildschirm erzeugt werden
und deren einziger Zweck darin besteht, eine nicht anderwei-
tig gesetzlich beschränkte Nutzung des Werks zu ermög-
lichen, als von „eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung“
im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG anzu-
sehen, weil derartige Vervielfältigungen die einzige Grundlage
sind, auf der die Rechteinhaber eine Vergütung für die Nut-
zung ihrer Rechte erzielen können?

b) Spielt es für die Antwort auf Frage 5 a) eine Rolle, (i) ob die
flüchtigen Vervielfältigungen einen ihnen innewohnenden
Wert haben, (ii) ob sie einen kleinen Teil einer Sammlung
von Werken und/oder anderen Schutzgegenständen bilden,
die sonst ohne Urheberrechtsverletzung genutzt werden kön-
nen, oder (iii) ob der ausschließliche Lizenznehmer des Rech-
teinhabers in einem anderen Mitgliedstaat für die Nutzung
des Werks in diesem Mitgliedstaat bereits eine Vergütung
erhalten hat?

6. Drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe

a) Wird ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von
Art. 3 der Richtlinie 2001/29/EG drahtgebunden oder draht-
los öffentlich wiedergegeben, wenn eine Satellitenübertra-
gung in gewerblich genutzten Räumen (beispielsweise einer
Bar) empfangen und wiedergegeben oder dort über einen ein-
zelnen Fernsehbildschirm und Lautsprecher der sich in diesen
Räumen aufhaltenden Öffentlichkeit gezeigt wird?

b) Spielt es für die Antwort auf Frage 6 a) eine Rolle, ob

i) die anwesende Öffentlichkeit eine neues Publikum dar-
stellt, das das Sendeunternehmen nicht in Betracht gezo-
gen hat (in diesem Fall deshalb, weil eine inländische
Decoderkarte für den Einsatz in einem Mitgliedstaat für
eine gewerbliche Vorführung vor Zuschauern in einem
anderen Mitgliedstaat genutzt wird),

ii) die Öffentlichkeit nach nationalem Recht kein zahlendes
Publikum ist,

iii) das Fernsehsendesignal über eine terrestrische Antenne
oder eine Satellitenschüssel auf dem Dach oder in der
Nähe der Räume empfangen wird, in denen sich das
Fernsehgerät befindet?

c) Falls einer der Teile unter b) zu bejahen ist: Welche Faktoren
sollten berücksichtigt werden, um festzustellen, ob eine Über-
tragung des Werks erfolgt, die von einem Ort ausgeht, an
dem das Publikum sich nicht aufhält?

C. Zur Auslegung von Richtlinie 93/83/EWG des Rates
vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimm-
ter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften
betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbrei-
tung (4) sowie der Art. 28 EG, 30 EG und 49 EG

7. Verteidigungsvorbringen auf der Grundlage der Richt-
linie 93/83

Ist es mit der Richtlinie 93/82 EWG oder mit den Art. 28 EG,
30 EG oder 49 EG vereinbar, wenn nationales Urheberrecht vor-
sieht, dass dann, wenn flüchtige Vervielfältigungen von in einer
Satellitenübertragung enthaltenen Werken in einer Satelliten-
Decoderbox oder auf dem Fernsehbildschirm erzeugt werden,
ein Urheberrechtsverstoß nach dem Recht des Landes vorliegt,
in dem die Sendung empfangen wird? Fällt die Antwort anders
aus, wenn die Sendung mit Hilfe einer Satellitendecoderkarte
entschlüsselt wird, die von dem Anbieter eines Satellitenrund-
funkdienstes in einem anderen Mitgliedstaat unter der Bedin-
gung ausgegeben worden ist, dass die Satellitendecoderkarte nur
in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet werden darf?

D. Zur Auslegung der Bestimmungen des Vertrags über
den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr nach den
Art. 28 EG, 30 EG und 49 EG im Kontext der [Zugangs-
kontrollrichtlinie]

8. Verteidigungsvorbringen auf der Grundlage von Art. 28
EG und/oder Art. 49 EG

a) Wird Frage 1 dahin beantwortet, dass eine von einem Dienst-
eanbieter oder mit dessen Zustimmung hergestellte Zugangs-
kontrollvorrichtung zu einer „illegalen Vorrichtung“ im Sinne
von Art. 2 Buchst. e der Richtlinie 98/84/EG wird, wenn sie
in einer Weise verwendet wird, die nicht von der Erlaubnis
des Diensteanbieters, Zugang zu einem geschützten Dienst
zu ermöglichen, gedeckt ist, was ist dann der spezifische
Gehalt des Rechts im Hinblick auf seine ihm von der Richt-
linie eingeräumte wesentliche Funktion?

b) Stehen die Art. 28 EG oder 49 EG der Durchsetzung einer
Vorschrift des nationalen Rechts in einem ersten Mitgliedstaat
entgegen, die es verbietet, Satellitendecoderkarten einzufüh-
ren oder zu verkaufen, die von einem Anbieter eines Satelli-
tenrundfunkdienstes in einem anderen Mitgliedstaat unter
der Bedingung ausgegeben worden ist, dass die Satellitende-
coderkarte nur in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet
werden darf?

c) Fällt die Antwort anders aus, wenn die Satellitendecoderkarte
nur privat und im Inland in diesem anderen Mitgliedstaat
verwendet werden darf, aber in dem erstgenannten Mitglied-
staat gewerblich genutzt wird?
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9. Zu der Frage, ob der der Hymne gewährte Schutz wei-
ter reichen kann als der für den übrigen Teil der
Sendung

Stehen die Art. 28 EG, 30 EG oder 49 EG der Durchsetzung
einer Vorschrift des nationalen Urheberrechts entgegen, die es
verbietet, in der Öffentlichkeit ein Musikstück aufzuführen oder
zu spielen, wenn dieses Werk in einem geschützten Dienst ent-
halten ist, zu dem der Zugang ermöglicht wird und das öffent-
lich abgespielt wird, indem eine Satellitendecoderkarte benutzt
wird, wenn diese Karte von dem Diensteanbieter in einem ande-
ren Mitgliedstaat unter der Bedingung ausgegeben worden ist,
dass sie nur in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet werden
darf? Fällt die Antwort anders aus, wenn das musikalische Werk
ein unbedeutender Bestandteil des geschützten Dienstes in seiner
Gesamtheit ist und das öffentliche Zeigen oder Abspielen der
anderen Bestandteile des Dienstes nach nationalem Urheberrecht
nicht verboten ist?

E. Zur Auslegung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmun-
gen des Vertrags in Art. 81 EG

10. Verteidigungsvorbringen nach Art. 81 EG

Wenn ein Anbieter von Programminhalten eine Reihe von
exklusiven Lizenzen jeweils für das Gebiet eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten erteilt, denen zufolge das Fernsehunternehmen
die Programminhalte nur in diesem Gebiet (einschließlich über
Satellit) senden darf, und jede Lizenz eine vertragliche Verpflich-
tung enthält, wonach das Fernsehunternehmen zu verhindern
hat, dass seine Satellitendecoderkarten, die den Empfang des
lizenzierten Programminhalts ermöglichen, außerhalb des
Lizenzgebiets verwendet werden, welchen Prüfungsmaßstab
sollte das nationale Gericht anlegen und welche Umstände sollte
es berücksichtigen, wenn es darüber zu befinden hat, ob die ver-
tragliche Beschränkung gegen das von Art. 81 Abs. 1 aufge-
stellte Verbot verstößt?

Insbesondere:

a) Ist Art. 81 Abs. 1 so auszulegen, dass er für diese Verpflich-
tung nur insofern gilt, als für sie davon ausgegangen wird,
dass sie eine Verhinderung, eine Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken?

b) Wenn dies der Fall ist: Muss auch nachgewiesen werden, dass
die vertragliche Verpflichtung in spürbarer Weise den Wett-
bewerb verhindert, eingeschränkt oder verfälscht, damit sie
unter das von Art. 81 Abs. 1 aufgestellte Verbot fällt?

(1) ABl. L 320, S. 54.
(2) Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordi-

nierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298,
S. 23).

(3) ABl. L 167, S. 10.
(4) ABl. L 248, S. 15.

Vorabentscheidungsersuchen des Vestre Landsret
(Dänemark), eingereicht am 18. September 2008 —
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Vorlegendes Gericht
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Klägerin: Ingeniørforeningen i Danmark, handelnd für Bertram
Holst

Beklagter: Dansk Industri, handelnd für Babcock & Wilcox
Vølund ApS

Vorlagefragen

1. Die Parteien sind sich uneinig darüber, ob die Richtlinie
2002/14/EG (1) über die Unterrichtung und Anhörung von
Arbeitnehmern mit der Samarbejdsaftale zwischen der DA
und der LO ordnungsgemäß umgesetzt worden ist. In diesem
Zusammenhang wird um Aufschluss darüber gebeten, ob die
EU-Vorschriften einer Umsetzung der Richtlinie entgegenste-
hen, wonach Gruppen von Arbeitnehmern einem Tarifver-
trag zwischen Parteien unterliegen, die die Berufsgruppe der
Betroffenen nicht vertreten, und der Tarifvertrag für die
Berufsgruppe der Betroffenen nicht gilt?

2. Für den Fall, dass die Richtlinie 2002/14/EG im Hinblick auf
Herrn Holst durch die Samarbejdsaftale zwischen der DA
und der LO ordnungsgemäß umgesetzt ist, wird um Auf-
schluss darüber gebeten, ob Art. 7 ordnungsgemäß umge-
setzt ist, wenn davon auszugehen ist, dass die Samarbejdsaf-
tale keinen verschärften Maßstab für den Schutz bestimmter
Berufsgruppen gegen Kündigung vorsieht?
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